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Liebe Schwestern und Brüder, hohe Synode!

In Kontinuität zu unserer Eingabe zum Thema Ehrenamt III (Eingabe 215 zur 11. Tagung der 

46. Synode) möchten wir die Synode bitten zu prüfen, in wie fern die  Partizipation der 

Ehrenamtlichen in den leitenden Gremien über die Teil- bzw. Gliedkirchen hinaus verstärkt 

und weiter ausgebaut werden kann. Mit den Resultaten dieser Arbeit möchten wir dann die 

47. Synode bitten, geeignete Umsetzungsvorschläge in die Wege zu leiten und über den 

möglichen weiteren Verlauf und Stand der Diskussion auf landeskirchenübergreifender 

Ebene in einem Jahr zu berichten.

Hierzu möchten wir einer möglichen Arbeitsgruppe bzw. dem zugewiesenen Ausschuss 

einige Beispielpunkte mit auf den Weg geben:

a) Überdenken der Zuständigkeits- und Entscheidungsbefugnisse: Wie können die 

Synode von Konföderation und EKD gestärkt und die Synergieeffekte des 

gemeinsamen und überregionalen Handelns besser genutzt werden ?

b) Ausbau von zeitigen Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten der 

Ehrenamtlichen: z.B. auf EKD-Ebene durch Verortung eines Gremiums aus 

Ehrenamtlichen (z.B. Präsides der Synoden) auf Augenhöhe mit der 

Kirchenkonferenz (kirchenleitende Juristen und Theologen) und durch Verankerung 

dieses ehrenamtlichen Gremiums (mit kleinerer und regelmäßigerer Zusammen-

setzung als die Synode) in der Grundordnung der EKD (Artikel 22 Abs. 1 etc.).

c) Stärkung der gemeinsamen Synode auf Bundesebene (EKD): Einbindung der 

Mitglieder der Kirchenkonferenz (hauptamtlich) und der Synodenpräsides (Teil- bzw. 

Gliedkirchen) als stimmberechtigte Mitglieder der EKD-Synode und Ausbau der 

Befugnisse (gemeinsam reden, gemeinsam handeln, gemeinsam leiten).
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Hierzu enthält der Kundgebungsentwurf zum Schwerpunktthema „evangelisch Kirche sein“ auf der 6. Tagung der 10. Synode der 

EKD in Dresden 2007, der am 5.11.07 auf der EKD-Synode eingebracht wird, auch einige Beschlussvorschläge zur Konkretion. 


